
 
Entschuldigungsformular (neu ab 11/2019) für die 
Qualifikationsphase 

 
 

_________________________________________________(Name) aus Klasse _______ 

 

 

war von …bis  (Tag/Std.) ___________________________________________________  

 

nicht in der Schule. 

 

 

Grund (Zutreffendes bitte ankreuzen/ausfüllen): 

 Krankheit                           „Green Card“   Sonstiges: ___________________________________ 

 

 

 Befreiung durch Klassen- oder Schulleitung erhalten? _______________________________________________ 
        (Ort/Datum – Unterschrift der Klassen-/Schulleitung) 

Falls eine vorherige Befreiung vorliegt, bitte schon im Vorfeld der Abwesenheitszeit die Fachlehrer informieren und 
ihre Unterschrift auf diesem Formular einholen! 

 

 

 Ärztliche Bescheinigung beigefügt? (Pflicht bei Versäumnis von Klausur oder angesagtem Test)       

 oder 

 

Ärztliche Bescheinigung beigefügt (wurde aber wegen Ansteckungsgefahr o.Ä. erst nachträglich rückwirkend 
ausgestellt, daher zusätzlich eine schriftliche Bestätigung über die Krankheit am Tag von Klausur oder angesagtem 
Test durch die Eltern nötig) – plus besagte Bestätigung der Eltern 

  

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten; auch bei Volljährigen – zur Kenntnisnahme:  

 

 

 (Ort/Datum – Unterschrift) 

 

Unterschrift der Schülerin / des Schülers: 

 

 

 (Ort/Datum – Unterschrift) 

 

Namens- und Fachkürzel der betroffenen Fachlehrer (von der Schülerin / dem Schüler in der dem Fernbleiben 

unmittelbar folgenden Unterrichtsstunde des/der jeweiligen Fachlehrer/s/in einzuholen): 

 

 

 

 

 

 

 

Der Schüler / die Schülerin hat selbstständig den versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen! Das Formular wird nach 

Einholung der Gegenzeichnungen aller betroffenen Fachlehrer bei der Tutorin / beim Tutor abgegeben. Die Fachlehrer 

melden unentschuldigte Fehlstunden einmal im Monat über Laufwerk X (Liste unter Oberstufe) an den Gymnasialleiter. Er 

lädt bei mehrfachem unentschuldigten Fernbleiben die betreffenden Schüler/innen zu sich vor (inkl. Information an die 

Erziehungsberechtigten) und droht ggf. in einem Tadel die Schulentlassung an - wie im Schulgesetz vorgesehen! 
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